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Vorlage 

Nr. 219/2004 
 

Der Bürgermeister
  

Fachbereich Kultur, Schule und Sport vom: 25.10.2004 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge  
   

 Schul- und Sportausschuss  
 
 
Bezeichnung des TOP 

Förderung von Sportvereinen, die eigene oder angemietete Sportanlagen nutzen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es werden im Jahr 2004 folgende Zuschüsse bewilligt: 
 
 (nachr. 2003) 
 
Heerener Tennisclub 1.700,00 € 1.700,00 € 
Tennisclub Methler 3.000,00 € 3.000,00 € 
Tennisclub Kamen 1.300,00 € 1.400,00 € 
VfL Tennis 1929 1.550,00 € 1.550,00 € 
Luftsportfreunde Kamen 750,00 € 750,00 € 
Verein Kamener Sportkegler 800,00 € 800,00 € 
1. Bowlingclub Kamen 400,00 € 400,00 € 
Sportschützen Heeren-Werve 400,00 € 400,00 € 
Schützenverein Kamen 1.700,00 € 1.150,00 € 
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Kamen 700,00 € 750,00 € 
 _____________________________ 
 
Gesamtbetrag: 12.300,00 € 11.900,00 € 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Sportvereine des Sportverbandes Kamen e.V., die eigene 
oder angemietete Sportanlagen nutzen, nach folgenden Grundsätzen zu fördern: 
 
1. Zuwendung zu den geleisteten und nachgewiesenen öffentlichen Abgaben an die Stadt 

Kamen bzw. an die Stadt Bergkamen im Falle des Schützenvereins Kamen für die 
Sportanlagen. 
Hierbei werden die Restmüllgebühren für max. ein 240 l Gefäß angerechnet und ein 
angemessener Pauschalbetrag für vereinsfremde Nutzung in Abzug gebracht. Die auf 
Grund gewerblicher Nutzung zu erhebende Grundsteuer (verpachtete Vereinsgast-
stätten) wird nicht berücksichtigt.  
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2. Zuwendung zu den Miet- und Pachtkosten für Sportanlagen. 
 
Zu den nachgewiesenen Kosten wird ein Zuschuss in Höhe von 15 % (höchstens  
375,00 €) gewährt. 
 

3. Zuwendung zur Unterhaltung von Sportfreianlagen, Kegelbahnen und Schießanlagen. 
 
Für jede Sportanlagen-Einheit wird ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 125,00 € 
bewilligt. 
 

 
Die so ermittelten Förderbeträge werden mit dem Faktor 0,8 multipliziert. 
 
Bei einem Mindestförderbetrag von 400,00 € erhalten die zuwendungsberechtigten Sport-
vereine die im Beschlussvorschlag aufgeführten Zuwendungen mit einem Gesamtbetrag 
von 12.300,00 €. 
 
Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2004 unter der Haushaltsstelle 550.71835 zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 


